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 Veröffentlicht am 09.11.1994

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §1151;

EStG 1972 §25;

EStG 1972 §47 Abs3;

Rechtssatz

Der bloße Umstand, daß eine Abgabep;ichtige für die Tätigkeit im Unternehmen ihres Ehegatten eine Vergütung

erhält, die allein vom Gesamtumsatz des Unternehmens abhängig ist, spricht nicht für das Vorliegen des

Tatbestandsmerkmals der Selbständigkeit.

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:1994:1993130310.X01

Im RIS seit

20.11.2000

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 1994/11/9 93/13/0310
	JUSLINE Entscheidung


